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Merkblatt XXL
lleberwachung der Vermögensverwaltung der

Gemeinden durch die Landesregierung.
1. Eigentum (Vermögen und Gut) der Ge¬

meinden und ihrer Anstalten muß ungeschmälert er¬
halten werden.

2. Die Landesregierung kann Aufklärungen und
Rechtfertigungen über die Gebarung von den Ge¬
meinden verlangen und nach § 84, Gemeindeordnung,
durch Revisionsorgane Erhebungen an Ort und Stelle
veranlassen (siehe Erlaß der Landesregierung vom
1. Dezember 1926, Z. 13.782/1).

3. Die Gemeindemitglieder haben auf die Art
der Ausübung des Aufsichtsrechtes nach dem Erkennt¬
nisse des Verwaltungsgerichtshofes vom 20. No¬
vember 1890, Nr. 5563, keinen Rechtsanspruch.

4. Die Landesregierung kann zur Erhaltung des
Eigentums der Gemeinde Beschlüsse des Gemeinde¬
ausschusses, ebenso Verfügungen des Gemeindevor¬
standes von amtswegen beheben und an Stelle dieser
Gemeindeorgane selbst die geeigneten Maßnahmen
gültig treffen (z. B. Verträge betreffend die Sicher¬
heit des Gemeindeeigentums abschließen usw.).

5. Die Kosten, welche durch die aufsichtsbehörd¬
lichen Erhebungen erwachsen, fallen der Gemeinde in
der Regel zur Last, falls sie nicht demjenigen auf¬
erlegt werden, der die Kosten durch sein offenbares
Verhalten veranlaßt hat. Die Landesregierung kann
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